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Abweichend von § 5 Abs. 1 a), b) und c) ARB trägt der Versicherer bei pachtrechtlichen Streitigkeiten 

keine Vergütungen von Rechtsanwälten für 

 
• außergerichtliche Tätigkeiten 

 
• die Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren 

 
• die gerichtliche Durchsetzung von auf Geld gerichtete Forderungen sowie für Zwangsvoll- stre-

ckungsmaßnahmen hieraus, es sei denn, diese Zahlungsansprüche werden gleichzeitig mit einer Räu-

mungsklage geltend gemacht. 

 
Ist die erste Zwangsvollstreckungsmaßnahme aus einem Vollstreckungsbescheid im Rahmen eines vom 

Versicherten selbst durchgeführten gerichtlichen Mahnverfahren wegen Zahlung rückständigen Pacht-

zinses erfolglos verlaufen oder bietet keine hinreichende Aussicht auf Erfolg, erstattet der Versicherer 

die aufgewendeten Gerichtskosten des gerichtlichen Mahnverfahrens sowie die Kosten des Gerichts-

vollziehers für die erste Zwangsvollstreckungsmaßnahme aus dem Vollstreckungsbescheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auskünfte zu dieser Versicherung erhalten Sie von der 

KVD Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH · Kaiser-Wilhelm-Ring 12 · 50672 Köln · Telefon (02 21) 91 38 12-0 

www.kvd-versicherungen.de 
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